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Für Stoffe der Kategorie B müssen die 
Verpackungen der Anweisung P650 ADR 
entsprechen.

In Laboren, Krankenhäusern oder For-
schungseinrichtungen reicht das Spekt-
rum der Stoffe von chemischen Präparaten 

über radioaktiv markierte Proben, mikrobio-
logische Kulturen und gentechnisch verän-
derte Organismen bis hin zu medizinischem 
Untersuchungsgut. Alle Stoffgruppen sind 
zunächst potenzielles Gefahrgut. Doch nicht 
in jedem Fall muss die gesamte Palette der 
Bestimmungen eingehalten werden. Aus-

nahme sind je-
doch Stoffe, die 
unter die Klasse 
6.2 „Anste-
ckungsgefährli-
che Stoffe“ fal-
len (siehe ADR 
2.2.62 ff.). 

Hier gibt es keine Freistellungsregelung, 
auch ein Transport von geringen Mengen 
fällt in jedem Fall unter die gefahrgutrecht-
lichen Bestimmungen. Der Begriff der 
Klasse 6.2 umfasst dabei alle ansteckungs-
gefährlichen Stoffe, von denen bekannt 
oder anzunehmen ist, dass sie Krankheits-
erreger enthalten. Unter Krankheitserre-
gern versteht das ADR (2.2.62.1.1) in Ver-
bindung mit der Biostoffverordnung 
(BioStoffV) Mikroorganismen wie Bakte-
rien, Viren, Rickettsien, Parasiten, Pilze 
oder andere Erreger (zum Beispiel Prio-
nen), die bei Menschen oder Tieren bei phy-
sischem Kontakt Krankheiten hervorrufen 
können. 
Zur Einschätzung des tatsächlichen Gefah-
renpotenzials der ansteckungsgefährlichen 
Stoffe orientiert sich das ADR im Hinter-
grund an den so genannten Risikogruppen 1 
bis 4, so wie sie die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) festgelegt hat.

Die WHO-Risikogruppe 1 umfasst Stoffe mit 
Mikroorganismen, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit keine Krankheiten bei Men-
schen oder Tieren verursachen. Diese sind 
keine ansteckungsgefährlichen Stoffe im Sin-
ne des ADR und unterliegen demnach nicht 
dem ADR, sofern die entsprechenden Bedin-
gungen eingehalten werden (siehe 2.2.62.1.5 
ff. ADR). Beispiele hierfür sind Ausschei-
dungsstoffe, Sekrete, Blut, Gewebe oder Ge-
websflüssigkeiten, die zu Untersuchungs- 
oder Forschungszwecken befördert werden 
(Ausnahme: infizierte lebende Tiere).

Die WHO-Risikogruppen
Zur WHO-Risikogruppe 2 gehören hin-
gegen Krankheitserreger, die Krankhei-
ten bei Menschen oder Tieren verursa-
chen können, jedoch weiters keine Gefahr 
sind, da es bei Verbreitung Behandlungs-
möglichkeiten und Vorbeugungsschutz 
gibt. Die WHO spricht hierbei von einer 

Wird teilweise noch genutzt: das alte violette 
Zeichen nach DIN EN 829.

Am Risiko orientiert
KLASSE_6.2 Der Transport von medizinischen und biologischen Stoffen unterliegt 
weltweit strengsten Vorschriften, die zwingend eingehalten werden müssen.
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mäßigen individuellen und geringen Gefahr 
für die Allgemeinheit. Auch diese Risiko-
gruppe 2 fällt in der Regel unter die Bedin-
gungen von 2.2.62.1.5 ff.
WHO-Risikogruppe 3 berücksichtigt 
Krankheitserreger, die schwere Krank-
heiten bei Menschen oder Tieren hervor-
rufen, jedoch nicht von einem auf einen 
anderen Organismus übertragen werden 
können und für die es wirksame Behand-
lungs- und Vorbeugungsmethoden gibt.
Krankheitserreger der WHO-Risiko-
gruppe 4 verursachen bei Menschen oder 
Tieren schwere Erkrankungen und ver-
breiten sich direkt oder indirekt von ei-
nem Individuum auf das andere. Auch 
gibt es gegen sie keine wirksame Behand-
lung oder Vorbeugung. Sie stellen damit 
eine hohe individuelle und allgemeine 
Gefahr dar.

Unter Zuhilfenahme der WHO-Risiko-
gruppen unterteilt das ADR (2.2.62.1.2) 
die Gefahrgutklasse 6.2 nach Eigenschaf-
ten in ansteckungsgefährliche Stoffe, ge-
fährlich für Menschen (I1), ansteckungs-
gefährliche Stoffe, gefährlich nur für 
Tiere (I2), klinische Abfälle (I3) und bio-
logische Stoffe (I4). 

Mit hohem Gefährdungspotenzial
Die ansteckungsgefährlichen Stoffe wer-
den schließlich noch der Kategorie A 
oder B zugeordnet. Kategorie A umfasst 
die ansteckungsgefährlichen Stoffe mit 

einem hohen Gefährdungspotential 
(WHO-Risikogruppe 4 ggf. auch 3). Wer-
den solche Stoffe versandt, müssen sie mit 
den entsprechenden UN-Kennzeichnun-
gen deklariert werden. Diese sind „An-
steckungsgefährlicher Stoff, gefährlich 
für Menschen, UN 2814“ und „Anste-
ckungsgefährlicher Stoff, gefährlich für 
Tiere, UN 2900“.
Kategorie A, also Stoffe, die ein hohes Ge-
fährdungspotential besitzen, dürfen nur 
mit bauartgeprüften Verpackungen ver-
schickt werden, die der Verpackungsan-
weisung P 620 (ADR für UN 2814 und 
2900) entsprechen. 
Nach dem ADR 2013 können dies sein:
 Ű Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 
1H1, 1H2, 1D, 1G),

 Ű Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 
4G, 4H1, 4H2) und

 Ű Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Diese Verpackungen müssen als Grund-
anforderung den Bedingungen
 Ű für das Verpacken von ansteckungsge-
fährlichen Stoffen (4.1.8.ff. ADR) sowie

 Ű den Bau- und Prüfvorschriften für Stof-
fe der Kategorie A (6.3.1. ff. ADR) ent-
sprechen und

 Ű einen dreifachen Verpackungsaufbau 
haben. 

Darüber hinaus muss die Außenverpa-
ckung „starr“ sein und die kleinste äuße-
re Abmessung muss mindestens 100 Mil-
limeter x 100 Millimeter betragen.

Für diagnostische und klinische Zwecke
Unter die Kategorie B fallen noch alle 
sonstigen ansteckungsgefährlichen Stof-
fe, die in der Regel in den Risikogruppen 

 Ű Absolute Cold, Braunschweig
www.absolutecold.de
 Ű Alex Breuer, Köln

www.alexbreuer.de
 Ű DaklaPack Deutschland,  
Oberhausen

www.daklapack.de

 Ű Anton Debatin, Bruchsal
www.debatin.de
 Ű Infa Lentjes, Herdecke

www.infa-lentjes.com
 Ű Richter & Heß, Chemnitz

www.richter-hess.de
 Ű Sarstedt, Nümbrecht

www.sarstedt.com

 Ű Smurfit Kappa, St. Leon-Rot
www.smurfitkappa.com
 Ű Süsse, Gudensberg

www.suesse.de
 Ű Yepe-Packaging, Köln

www.yepe-packaging.de 
 Ű Zarges, Weilheim

www.zarges.de

Hersteller 6.2-Verpackungen (Auswahl)

Auch geringe Mengen fallen  
unter die gefahrgutrechtlichen 
Bestimmungen des ADR.
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2 und 3 der WHO enthalten sind (ADR 
2.2.62.1.4.2). Hierbei handelt es sich meist 
um Kulturen für diagnostische und kli-
nische Zwecke. Werden sie verschickt, 
können sie als UN 3373, Biologischer 
Stoff, Kategorie B, verpackt und gekenn-
zeichnet werden.
Im Gegensatz zur Kategorie A und der 
P620 sind für Kategorie B Verpackungen 
nach der Sondervorschrift 319 entspre-
chend der Verpackungsanweisung P650 
ADR zu verwenden. Diese benötigen kei-
ne Bauartzulassung, müssen jedoch auch 
einen dreifachen Verpackungsaufbau 
aufweisen. Bei der P650 ADR muss die 

Sekundär- oder Außenverpackung 
„starr“ sein. Ist die Sekundärverpackung 
„starr“, können als Außenverpackung 
auch Versandhüllen aus Kunststoff oder 
Kraftpapier verwendet werden.
Sollen gekühlte oder gefrorene Proben 
mit Eis, Trockeneis oder flüssigem Stick-
stoff verpackt und befördert werden, sind 
weitere Bedingungen zu beachten. Für die 
Verwendung von Trockeneis und flüssi-
gem Stickstoff wird im ADR 2013 ein neu-
er Abschnitt 5.5.3 (Sondervorschriften für 
Versandstücke … mit Stoffen, die bei der 
Verwendung zu Kühlzwecken eine Ersti-
ckungsgefahr darstellen können) aufge-
nommen. Sollten die Versandstücke einen 
Teil der Beförderung geflogen werden, 
muss die Außenverpackung nach den 
Anweisungen P620/P650 für den 
Luftverkehr „starr“ sein. 

Können Bedingungen für Freistellungen 
(2.2.62.1.5 ADR) in Anspruch genommen 
werden, ist es möglich, dass das ADR 
nicht eingehalten werden muss oder nur 
dort genannte bestimmte Bedingungen 
eingehalten werden müssen. 
Medizinische Proben (Patientenproben), 
bei denen eine minimale Wahrschein-
lichkeit besteht, dass Krankheitserreger 
enthalten sind, können in Verpackungen 
mit dreifachen Aufbau analog zur 
P650 als „FREIGESTELLTE ME-
DIZINISCHE PROBE“ oder 
„FREIGESTELLTE VETERI-
NÄRMEDIZINISCHE 
PROBE“ klassifiziert, ver-
packt und beschriftet 
werden. 

DIN EN 829
Es gab einmal die Zeit der DIN EN 
829:1996 „In-vitro-Diagnostik/Diag-
nostica – Transportverpackungen für 
medizinisches und biologisches Untersu-
chungsgut, Anforderungen und Prü-
fung“, die in der Fassung „DIN EN 
829:1996-07“ zurückgezogen wurde. 
Aber auch im Jahr 2012 werden weiterhin 
Versandstücke in Umlauf gebracht, die 
mit dem violetten Zeichen der DIN EN 
829 versehen sind. Das Beispiel auf Seite 
26 vom August 2012 ist eine vorgefertig-
te Antwortverpackung für menschliche 
Untersuchungsstoffe. Ein verantwortli-
cher Absender ist nicht angegeben.
Ob der in dieser Außenverpackung ent-
haltene Stoff (Menschliches Untersu-
chungsgut) gefährlich im Sinne der Klas-
se 6.2 ist, kann nur der klassifizierende 

Arzt oder die Ärztin wissen. Wahr-
scheinlich hat jedoch eine Arzt-

helferin das Untersuchungsgut 
verpackt. Eine „wirkliche“ 

Klassifizierung hat ver-
mutlich ebenfalls nicht 

stattgefunden, da die Au-
ßenverpackung bereits durch 

das Empfängerlabor für die Beför-
derung vorbereitet war.

Im Rahmen der Beförderung könnten 
der Verlader und Beförderer davon aus-
gehen, dass früher ansteckungsgefährli-
che Stoffe beziehungsweise solche mit 
Verdacht nach der DIN EN 829 verpackt 
und gekennzeichnet wurden. Im Um-
kehrschluss könnte dies heute ein „Biolo-
gischer Stoff, Kategorie B, UN 3373“ oder 
eine „Freigestellte medizinische oder ve-
terinärmedizinische Probe“ sein.

Kennzeichnung nach DIN 
EN 829 und ADR 2007.

Kulturen für diagnostische und klinische 
Zwecke können als UN 3373 verpackt werden. 

Bei Unklarheiten sollte man  
den Beratungsservice der  
Verpackungshersteller nutzen.

Biostoffverordnung
§3 Risikogruppen für biologische 
Arbeitsstoffe. Biologische Arbeitsstoffe 
werden entsprechend dem von ihnen 
ausgehenden Infektionsrisiko in vier 
Risikogruppen eingeteilt

§4 Einstufung biologischer Arbeitsstoffe in 
Risikogruppen
(1) Für die Einstufung der biologischen 
Arbeitsstoffe in die Risikogruppen 2 bis 4 gilt 

Anhang III der Richtlinie 2000/54/
EG des Europäischen 

Parlaments und des 
Rates vom 18. 

DIN EN 829 und ADR
Es geht jedoch auch moderner. Das Bei-
spiel oben zeigt eine Außenverpackung 
mit Kennzeichnung nach der DIN EN 829 
und ADR 2007 für UN 3373, Diagnosti-
sche Proben. Das violette Kennzeichen 
„Schlange um Äskulapstab“ ist grundsätz-
lich ein bekanntes Erkennungszeichen für 
Untersuchungsgut und kann weiterhin auf 
Außenverpackungen verwendet werden, 
wenn die Bedingungen des ADR für eine 
ordnungsgemäße Beschriftung bezie-
hungsweise Kennzeichnung bei Versand-
stücken beachtet wurden.
Bestehen hinsichtlich der Verpackung 
von spezifischen Stoffen Unsicherheiten, 
sollte immer auf den Beratungsservice 
der Verpackungshersteller zurückgegrif-
fen werden (siehe Übersicht auf S. 27). 
Generell ist der Absender für das ord-
nungsgemäße Klassifizieren, Verpacken 
und Kennzeichnen des Versandgutes ver-
antwortlich. Insbesondere sollten hier der 
§ 17 (Auftraggeber des Absenders), § 18 
(Absender), § 22 (Verpacker) und § 27 (Be-
teiligter) der Gefahrgutverordnung Stra-
ße, Eisenbahn und Binnenschiff (GGV-
SEB) beachtet werden. Letzterer regelt die 
Unterweisung von Personen sowie die 
Aufbewahrungsfrist für die Aufzeichnun-
gen der Unterweisung. Es wird dringend 
empfohlen, dass das Personal, das klassi-
fiziert, verpackt, kennzeichnet oder be-
schriftet, nach 1.3 ADR unterwiesen wird.

Marcel Schoch, Fachjournalist, und
Bodo Koch, Gefahrgutbeauftragter
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